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Leitfaden und Handreichung zum europäischen Beihilf erecht 
 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen hat im Juni 2008 den „Leitfaden EG-Beihilfenrechtskonforme Finanzie-
rung von kommunalen Leistungen der Daseinsvorsorge“  herausgegeben. Der 
Leitfaden bietet eine gute Orientierung über die Anforderungen des europäischen 
Beihilferechts an kommunale Ausgleichszahlungen zur Finanzierung von Leistungen 
der Daseinsvorsorge (Monti-Paket). 
 
Außerdem haben das Innen- und das Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen im August 2008 eine „Handreichung zur Beurteilung kommunaler 
Bürgschaften im Hinblick auf das Europäische Beihil fenrecht auf der Grundla-
ge der Bürgschaftsmitteilung der Europäischen Kommi ssion aus Juni 2008“  
erstellt. Ziel der Handreichung ist es, den Kommunen eine Hilfestellung für die Anfor-
derungen an Bürgschaften unter dem Regime der neuen Bürgschaftsmitteilung zu 
geben. Dazu werden der beihilferechtliche Rahmen und die einzelnen Vorausset-
zungen der Bürgschaftsmitteilung – auch anhand von übersichtlichen Prüfungs-
schemata - erläutert. Zudem werden das Verhältnis der Bürgschaftsmittelung zur De-
minimis-Verordnung und die Rechtsfolgen einer nicht mit dem Gemeinschaftsrecht 
zu vereinbarenden Beihilfengewährung dargestellt. In der Anlage zu der Handrei-
chung befinden sich die Bürgschaftsmittelung und die wichtigsten Begleitdokumente.  
 
Die sehr umfangreichen Dokumente können auf unserer Webseite www.shgt.de un-
ter „Themen und Infos / Downloads“ heruntergeladen werden. 
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